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Allgemeinverfügung zur einstweiligen Sicherstellung des geplanten geschützten Landschaftsbe-
standteils „Gehölzbestand am Gewässer Judas zwischen Osterstraße, Försterpfad und Am Judas-
schloot“ 
 
Die Stadt Norden erlässt aufgrund der §§ 22 und 29 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 
3908) in Verbindung mit den §§ 14 und 22 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnatur-
schutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. November 2020 (GVBI. S. 451) geändert worden ist und in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102), 
das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. I S. 2154) geändert worden ist, 
folgende Allgemeinverfügung: 
 

1. Einstweilige Sicherstellung 
Die Gehölzbestände am Gewässer Judas zwischen Osterstraße, Försterpfad und Am Judasschloot 
sollen zum geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) erklärt werden. Um einer befürchteten Ge-
fährdung des beabsichtigten Schutzzweckes gemäß Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung durch Verän-
derungen oder Störungen entgegenzuwirken, werden sie als geschützter Landschaftsbestandteil 
einstweilig sichergestellt. 

 
2. Räumlicher Geltungsbereich 
(1) Der einstweilig sichergestellte GLB liegt in der Stadt Norden, Gemarkung Norden und erstreckt sich 

über die Flurstücke 7/18 und 7/14, Flur 9. 
 

(2) Die Grenze des einstweilig sichergestellten GLB ergibt sich aus der maßgeblichen, mitveröffent-
lichten Karte (Anlage 1) im Maßstab 1:2.500. Sie ist als rote Linie dargestellt. Es gilt die darunter-
liegende Flurstücksgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 
 

(3) Das einstweilig sichergestellte GLB hat eine Flächengröße von 15.883 qm. 
 

3. Schutzgegenstand und Schutzzweck 
(1) Der Schutzgegenstand ist das in Nr. 2 festgesetzte Gebiet. Es ist gekennzeichnet durch die Gehölz-

bestände.  
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(2) Schutzzweck ist die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der vorhandenen Vegetations-
bestände, insbesondere der Einzelgehölze sowie Gehölzgruppen und –reihen als 
- zentrales Vernetzungselement des Biotopverbundes in der Stadt Norden, 
- Lebensraum, Wander- und Ausbreitungskorridor heimischer, z.T. besonders und streng ge-

schützter Tier- und Pflanzenarten, 
- gliederndes und strukturierendes Element des Landschaftsbildes, 
- wichtiges Element zur Förderung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

 
 

4. Verbote 
(1) Nach § 22 Abs. 3 Satz 3 BNatSchG sind alle Handlungen und Maßnahmen verboten, die geeignet 

sind, den Schutzgegenstand nachteilig zu verändern. 
Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt: 
1. Vegetationsbestände zu entfernen, zu schädigen, zu gefährden oder ihre typischen Erschei-

nungsformen wesentlich zu verändern, 
2. Tier- und Pflanzenarten, insbesondere gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder 

anzusiedeln, 
3. wild lebenden Tieren und ihren Entwicklungsstadien nachzustellen, sie zu stören, zu beunruhi-

gen, zu fangen oder zu töten sowie ihre Brut- und Wohnstätten zu entnehmen oder zu beschä-
digen, 

4. bauliche Anlagen einschließlich Verkehrsanlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedür-
fen, zu errichten oder zu ändern, 

5. die Bodengestalt durch den Abbau von Bodenbestandteilen, Aufschüttungen und –füllungen 
oder Abgrabungen zu verändern, 

6. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
7. Stoffe aller Art, wie z.B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, land- und forstwirtschaftliche Abfälle so-

wie Bodenbestandteile zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen, 
8. das Befahren des Gebietes, 
9. das Entfachen von Feuer, 
10. das Befestigen oder Verdichten der Fläche. 

 
5. Zulässige Handlungen 
(1) Nicht unter die Verbote der Nr. 4 fallen: 

1. Fachgerechte Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen mit Zustimmung der Stadt Norden 
2. Maßnahmen 

a. zur ordnungsgemäßen Erhaltung und Unterhaltung aufgrund geltender gesetzlicher Vor-
schriften 

b. zur Gefahrenabwehr 
c. zur Verkehrssicherungspflicht 
d. aufgrund rechtmäßig erteilter Rechte 

 
(2) Die Stadt Norden kann zur Erteilung ihrer Zustimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausfüh-

rungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen oder Gefährdungen des einstweilig si-
chergestellten GLB entgegenzuwirken. Sie kann die Zustimmung auch versagen. 
 

(3) Weitergehende Vorschriften der § 29 BNatSchG i.V.m. § 22 NAGBNatSchG, § 30 BNatSchG i.V.m.     
§ 24 NAGBNatSchG, § 39 und § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 

 
6. Befreiungen 
(1) Von den Verboten dieser Allgemeinverfügung kann die Stadt Norden auf Antrag nach Maßgabe des 

§ 67 BNatSchG i.V.m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 
 

(2) Die Befreiungen können nach § 67 Abs. 3 BNatSchG mit Nebenbestimmungen versehen werden. 
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(3) Befreiungen nach Abs. 1 ersetzen nicht eine nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche Geneh-

migung oder Befreiung. 
 

7. Anordnungsbefugnis 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NAGBNatSchG kann die Naturschutzbehörde die Wiederherstellung 
des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote der Nr. 4 oder die Zustimmungsvorbehalte 
dieser Allgemeinverfügung verstoßen wurde und Natur und Landschaft rechtswidrig zerstört, beschä-
digt oder verändert worden sind. 

 
8. Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig nach § 69 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG handelt, wer, ohne dass eine zulässige Handlung 

nach Nr. 5 vorliegt oder eine Befreiung nach Nr. 6 gewährt wurde, vorsätzlich oder fahrlässig den 
in Nr. 4 genannten Verboten zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 69 Abs. 7 BNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € 
geahndet werden. 

 
9. Sofortige Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBI. I S. 686), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Oktober 2021 (BGBI. I S. 4650) geändert worden ist, angeordnet. Gegen 
sie gerichtete Rechtsmittel haben daher keine aufschiebende Wirkung. 

 
Begründung 
Die Anordnung der einstweiligen Sicherstellung beruht auf § 22 Abs. 3 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) in Verbindung mit § 14 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz (NAGBNatSchG), wonach Teile von Natur und Landschaft, deren Schutz beabsichtigt ist, 
einstweilig sichergestellt werden können, wenn zu befürchten ist, dass durch etwaige Veränderung oder 
Störungen der beabsichtigte Schutzzweck gefährdet wird. 
 
Es wird beabsichtigt, ein Verfahren zur Unterschutzstellung des o.g. Gehölzbestandes als geschützten Land-
schaftsbestandteil einzuleiten. In diesem Verfahren werden sowohl die betroffenen Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten als auch die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss 
dem Gehölzbestand eine gewichtige Bedeutung als Lebensstätte für wild lebende Tier- und Pflanzenarten 
und als Trittsteinbiotop im Biotopverbund der Stadt Norden zugemessen werden. In diesem Zusammenhang 
ist auch der Artenschutz zu berücksichtigen. 
 
Um der Schaffung vollendeter Tatsachen, die nicht rückgängig zu machen sind, vorzubeugen, ist die Anord-
nung der einstweiligen Sicherstellung geboten. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist erforderlich, um alle Handlungen zu unterbinden, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung des geplanten GLB führen könnten. Aus 
diesem Grund ist es nicht vertretbar, die Unanfechtbarkeit der Allgemeinverfügung und ggf. den längeren 
Zeitablauf von Rechtsmittelverfahren abzuwarten. 
 
Bekanntmachungshinweis 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich 
und für die Stadt Emden in Kraft (§ 41 Abs. 4 S. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 25. Juni 2021 (BGBI. I S. 2154) geändert worden ist). 
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Diese Allgemeinverfügung tritt mit Inkrafttreten der Satzung über den geschützten Landschaftsbestandteil 
„Gehölzbestand am Gewässer Judas zwischen Osterstraße, Försterpfad und Am Judasschloot“, spätestens zwei 
Jahre nach ihrer Verkündung außer Kraft. Sie kann einmalig bis zu weiteren zwei Jahren verlängert werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch bei der Stadt Norden, Fachdienst Umwelt und Verkehr, Am Markt 39 in 26506 Norden 
erhoben werden. Er hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 
26122 Oldenburg ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gestellt 
werden. 
 
Stadt Norden 
Der Bürgermeister 
 
gez. Eiben 
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Geltungsbereich der Allgemeinverfügung zur einstweiligen 
Sicherstellung des geplanten geschützten 
Landschaftsbestandteils 
„Gehölzbestand am Gewässer Judas zwischen Osterstraße, 
Försterpfad und Am Judasschloot“, 
Anlage 1 
Maßstab 1:2500 11.02.2022   gez. FD 3.3 

Stadt Norden 

Am Markt 15 
26506  Norden 


